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32/04 Steuern vom Umsatz

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1987;

UStG 1994;

Rechtssatz

Während im Grunderwerbsteuerrecht getrennte Lieferungen unter bestimmten Voraussetzungen zusammengefasst

werden, weil dort für die abgabenrechtliche Beurteilung eines Erwerbsvorganges der Zustand eines Grundstückes

maßgebend ist, in dem dieses erworben werden soll, stellt das Umsatzsteuergesetz auf den einzelnen Umsatz ab (vgl.

zu ähnlichen Sachverhaltskonstellationen die hg. Erkenntnisse vom 25. Februar 2009, 2006/13/0128, und vom 23.

September 2010, 2007/15/0220).Während im Grunderwerbsteuerrecht getrennte Lieferungen unter bestimmten

Voraussetzungen zusammengefasst werden, weil dort für die abgabenrechtliche Beurteilung eines Erwerbsvorganges

der Zustand eines Grundstückes maßgebend ist, in dem dieses erworben werden soll, stellt das Umsatzsteuergesetz

auf den einzelnen Umsatz ab vergleiche zu ähnlichen Sachverhaltskonstellationen die hg. Erkenntnisse vom 25.

Februar 2009, 2006/13/0128, und vom 23. September 2010, 2007/15/0220).
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